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I  RECHTSGRUNDLAGE UND ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

1. Diese europäische technische Zulassung ist vom Slowenischen Institut für Bauwesen (Zavod 
za gradbeništvo Slovenije) erteilt worden und zwar gemäß: 

-  der Richtlinie des Rates 89/106/EGS vom 21. Dezember 1988 über die Angleichung von 
Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsbestimmungen der Mitgliedstaaten, die sich 
auf Bauprodukte1 beziehen, wie sie mit der Richtlinie des Rates 93/68/EWG2 und mit der 
Verordnung des Europaparlaments und des Rates Nr. 1882/20033 geändert wurde; 

-  dem Gesetz über Bauprodukte (ZGPro) 4; 

-  den gemeinsamen Verfahrensregeln für die Antragstellung, Vorbereitung und Erteilung 
von europäischen technischen Zulassungen, die in der Anlage des Bescheids der 
Kommission 94/23/EC5 festgelegt wurden; 

-  der Richtlinie über europäische technische Zulassungen für “Stahldübel zur Anwendung 
im Beton“, 1. Teil “Allgemeines über Dübel“ und 2. Teil “Kontrolliert spreizende Dübel“ 
ETAG 001, Ausgabe Oktober 1997. 

2. Slowenisches Institut für Bauwesen ist zugelassen, die Erfüllung von Bestimmungen dieser 
europäischen technischen Zulassung zu überprüfen. Die Überprüfung kann auch im 
Herstellwerk erfolgen. Gleichwohl ist der Inhaber der europäischen technischen Zulassung 
für die Konformität des Produktes mit der europäischen technischen Zulassung und für die 
Eignung des Produktes für seinen Verwendungszweck verantwortlich.  

3. Diese europäische technische Zulassung darf nicht an andere Hersteller oder an deren 
Vertreter außer an denjenigen, der auf Seite 1 angeführt ist, bzw. an andere Herstellwerke 
außer an jenes, das auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung angeführt ist, 
übertragen werden.  

4. Slowenisches Institut für Bauwesen kann diese europäische technische Zulassung gemäß 
der Mitteilung der Kommission hinsichtlich des Artikels 5(1) der Richtlinie der Rates 
89/106/EGS aberkennen. 

5. Diese europäische technische Zulassung darf, einschließlich der elektronischen 
Übertragung, nur vollständig vervielfältigt werden. Sie kann jedoch trotzdem teilweise 
vervielfältigt werden, falls das vom Slowenischen Institut für Bauwesen schriftlich genehmigt 
wird. In diesem Fall muss kenntlich gemacht werden, dass es sich um eine 
Teilvervielfältigung handelt. Texte und Abbildungen in Handelsurkunden dürfen nicht im 
Gegensatz zur europäischen  technischen Zulassung sein und dürfen diese nicht 
missbrauchen. 

6. Die für technische Zulassungen zuständige Stelle hat die europäische technische Zulassung 
in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollkommen der in der EOTA 

                                                
1  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nr. L 40, 11.2.1989, Seite 12 
2  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, Nr. L 220, 30.8.1993, Seite 1 
3  Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L 284, 31.10.2003, Seite 1 
4  Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 52/00 und Nr. 110/02 
5  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, Nr. L 17, 20.1.1994, Seite 34 
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vereinbarten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen müssen als solche 
gekennzeichnet werden. 

II SONDERBEDINGUNGEN DER                                            
EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG 

1 Produktbeschreibung und Verwendungszweckbestimmun g  

1.1 Produktbeschreibung 

Der Dübel “Blitzanker MEAÒ BA – W3” ist aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen 
M8, M10, M12 und M16 hergestellt. Der Dübel wird in die Bohrung in der Unterlage 
eingetrieben. Das Verankerungseffekt wird durch das Einschrauben des Dübels hergestellt, 
nachdem die Muffe ausgedehnt wird.  

Ein eingebauter Dübel ist in der Anlage 1 dargestellt. 

1.2 Produktverwendungszweck  

Der Dübel wird für Verankerungen verwendet, bei denen die Anforderungen nach 
mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sowie der Nutzungssicherheit im Sinne der 
wesentlichen Anforderungen Nr. 1 und 4 der Richtlinie des Rates 89/106/EWG erfüllt werden 
müssen und bei denen Schäden an der Verankerung die Stabilität beeinträchtigen und 
Menschenleben gefährden und/oder einen beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden nach 
sich ziehen. Der Dübel wird nur für statisch und quasistatisch belastete Verankerungen in 
bewehrtem und unbewehrtem Beton der Klasse mindestens C20/25 und höchstens C50/60 
gemäß Norm SIST EN 206-1:2003 verwendet. Der Dübel darf nur in ungerissenen Beton 
eingebaut werden. 

Der Dübel ist nur im Beton in Innenräumen zu verwenden. 

Die in dieser europäischen technischen Zulassung angeführten Bedingungen beruhen auf 
vorausgesetzter normaler Verwendung des Dübels in einer Dauer von 50 Jahren. Die 
angeführte Lebensdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern 
nur als Mittel zur Auswahl richtiger Produkte in Bezug auf die erwartete, wirtschaftlich 
berechtigte Lebensdauer des Objektes. 

2 Produktkennzeichnungen und Nachweismethoden  

2.1 Produkteigenschaften  

Der Dübel entspricht den in den Anlagen 1 bis 3 angeführten Zeichnungen und 
Anforderungen. Die Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Fehlergrenzen des Dübels, die 
aus den Anlagen 2 und 3 nicht ersichtlich sind, müssen den in der technischen 
Dokumentation6 dieser europäischen technischen Zulassung angeführten Werten 
entsprechen. Die zur Verankerungsplanung notwendigen Kennwerte des Dübels sind in den 
Anlagen 3 bis 5 angeführt. 

 

                                                
6  Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung befindet sich im Slowenischen Institut 

für Bauwesen;  zur Erledigung von Aufgaben des Verfahrens der Konformitätsbescheinigung wird sie, falls 
notwendig, den beteiligten zugelassenen Stellen übergeben. 
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Die Dübelkennzeichnung ist aus der Handelsbezeichnung M  W3, dem Dübeldurchmesser  
(an jeder Muffe) und der Angabe der Maximalstärke des zu befestigenden Teiles (an jedem 
Dübel-Schaft) zusammengesetzt. Die Kennzeichnungsart ist in der Anlage 1 dargestellt. 

Der Dübel ist im Satz zu verpacken und zu liefern.  

2.2 Nachweismethoden 

Die Beurteilung der Verwendungstauglichkeit des Dübels hinsichtlich den Anforderungen 
nach mechanischer Festigkeit und Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen 
Anforderungen Nr. 1 und 4 ist gemäß der Richtlinie über europäische technische 
Zulassungen für "Metalldübel für Beton", Teil 1 “Allgemeines über Dübel” und Teil 2 
“Drallkontrollierte Expansionsdübel”, auf Grund der Option 7, durchgeführt worden. 

3 Beurteilung und Konformitätsbescheinigung des Pro duktes                             
und die CE- Kennzeichnung 

3.1 Konformitätsbescheinigungssystem 

Gemäß der Entscheidung der Kommission 97/463/EG gilt für den Dübel “Blitzanker MEAÒ 
BA – W3” das Konformitätsbescheinigungssystem 1. 

Dieses Bescheinigungssystem ist wie folgt definiert: 

System 1: Grundlagen, die die notifizierte Stelle für die Konformitätsbescheinigung benötigt:  

a) Aufgaben des Herstellers: 

(1) werkseigene Produktionskontrolle; 
(2) weitere Prüfungen an den gemäß dem Kontrollplan im Herstellwerk entnommenen 

Proben. 

b) Aufgaben der notifizierten Stelle: 

(3) Erstprüfung des Produktes; 
(4) Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle; 
(5) laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der Produktionskontrolle. 

3.2 Verantwortungen 

3.2.1 Aufgaben des Herstellers 

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle 

Der Hersteller hat im Produktionsbetrieb, in dem das Produkt, welches Gegenstand dieser 
Zulassung ist, hergestellt wird, ein Produktionskontrollsystem herzustellen, zu 
dokumentieren und aufrecht zu erhalten, womit sichergestellt wird, dass das in Verkehr 
gebrachte Produkt  den Anforderungen dieser europäischen technischen Zulassung  gerecht 
wird. 

Der Hersteller darf nur die in dieser europäischen technischen Zulassung bestimmten 
Rohstoffe verwerten. Vor der Verwertung sind die Rohstoffe durch den Hersteller zu 
überprüfen und zu kontrollieren. Der Hersteller hat auch die vom Rohstofflieferanten zur 
Verfügung gestellten Kontrolldokumentation zu überprüfen (Vergleich mit den Nennwerten), 
was die Kontrolle der Abmessungen  und die Bestimmung der Werkstoffeigenschaften (z.B. 
Zugfestigkeit) mit einbezieht. 



Seite 5 ETA-07/0166, erteilt am 19.12.2010, Übersetzung in die deutsch Sprache wurde von ZAG Ljubljana angefertigt 

 

 

Der Hersteller hat an den Bestandteilen des Dübels Folgendes zu überprüfen: 

-  Abmessungen der Bestandteile: 
Schaft des Dübels (Durchmesser, Länge, Gewinde, Konusgeometrie); 
Muffe (Länge, Stärke, Größe der Muffenelemente - Flügel, Bezeichnungen); 
Sechskantmutter (entsprechendes Anziehen ohne Stocken, Schlüsselgröße); 
Unterlegscheibe (Durchmesser, Stärke). 

-  Materialeigenschaften: 
Schaft des Dübels (Grenzzugfestigkeit); 
Muffe (Grenzzugfestigkeit); 
Sechskantmutter. 

-  Verzinkungsdicke. 

-  Visuelle Kontrolle der Richtigkeit der Verpackung und der Komplettierung der Dübel. 

Die Produktionskontrolle ist gemäß den Anforderungen der am 19.12.2010 erteilten 
europäischen technischen Zulassung ETA-05/0278 zu organisieren und gemäß dem am 
19.12.2010 verabschiedeten Kontrollplan durchzuführen. Der Kontrollplan wird vom 
Hersteller – Inhaber dieser Zulassung – und vom Slowenischen Institut für Bauwesen 
aufbewahrt. 

Der Hersteller hat die Aufzeichnungen über die Produktionskontrollen zu erstellen und die 
Kontrollen gemäß den im Kontrollplan angeführten Anforderungen zu bewerten. 

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers 

Um die Aufgaben aus dem Abschnitt 3.3 erfüllen zu können, hat der Hersteller auf Grund 
eines Vertrags das notifizierte Stelle einzubeziehen, die zur Ausführung der im Abschnitt 3.1 
bestimmten Aufgaben für das Produkt Dübel “Blitzanker MEAÒ BA – W3” zugelassen ist. Zu 
diesem Zweck übergibt der Hersteller der notifizierten Stelle den in den Abschnitten 3.2.1.1 
und 3.2.2 erwähnten Kontrollplan. 

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung zu erstellen, worin er erklärt, dass das Produkt 
gemäß den Anforderungen der am 19.12.2010 erteilten europäischen technischen 
Zulassung ETA-07/0166 hergestellt ist.  

3.2.2 Aufgaben der notifizierten Stelle 

Die notifizierte Stelle hat gemäß den im Kontrollplan vom 19.12.2010, der Bestandteil der 
technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, angeführten 
Anforderungen 

- die Erstprüfung der Produktsorte vorzunehmen; 
- die Erstinspektion des Herstellwerkes und der eingeführten Produktion vorzunehmen;  
- die ständige Überwachung durchzuführen, die werkseigene Produktionskontrolle zu 

beurteilen und anzuerkennen. 

Die notifizierte Stelle hat die wesentlichen Punkte seiner oben angeführten Aufgaben zu 
befolgen und dabei in einem schriftlichen Bericht die gewonnenen Ergebnisse und die 
gefassten Schlüsse anzuführen. 

Die vom Hersteller gewählte notifizierte Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat 
auszustellen, womit die Konformität des Produktes mit den Anforderungen dieser Zulassung 
festgestellt wird. 
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Sind die Anforderungen der europäischen technischen Zulassung und des dazugehörigen 
Kontrollplans nicht mehr erfüllt, so hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat 
aufzuheben und das Slowenische Institut für Bauwesen unverzüglich davon zu verständigen. 

3.3 CE-Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung CE muss an jeder Verpackung der Dübel angebracht sein. Außerdem 
muss an jeder Verpackung auch die Identifikationsnummer der Zertifizierungsstelle 
angegeben sein. Dazu müssen auch folgende zusätzliche Daten aufgeführt sein: 

-  Name und Adresse des Herstellers;  

-  die letzten zwei Ziffern des Jahres der Anbringung der CE-Kennzeichnung; 

-  Nummer des EC-Konformitätszertifikates für das Produkt; 

-  Nummer der europäischen technischen Zulassung; 

-  Nummer der Richtlinie für europäische technische Zulassungen; 

-  Größe des Dübels; 

-  Verwendungskategorie. 

Beispiel der Kennzeichnung eines TX-Dübels Größe M16 mit dem CE-Zeichen und den 
zugehörigen zusätzlichen Daten: 

 

 

CE-Zeichen 

Apolo MEA 
Befestigungssysteme 

GmbH 
Industriestrasse 6 
D – 86551 Aichach 

10 
1234-CPD-0321 

 
Name und Adresse des Herstellers  
 
 
 
die letzten zwei Ziffern des Jahres der Anbringung des CE-
Zeichens 

Nummer des EC-Konformitätszertifikates für das Produkt 

ETA-07/0166 

ETAG 001 

M16 
ETAG 001-1 Opcija 7 

Nummer der europäischen technischen Zulassung 

Nummer der Richtlinie über europäische technische Zulassungen  

Größe des Dübels 

Verwendungskategorie  
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4 Voraussetzungen, unter denen die Eignung des Prod ukts für die beabsichtigte 
Verwendung positiv beurteilt wurde 

4.1 Produktion 

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf Grund der beim 
Slowenischen Institut für Bauwesen aufbewahrten technischen Daten / Informationen erteilt, 
die das bewertete und geprüfte Produkt identifizieren. Der Hersteller hat über jede 
vorgesehene Änderung des Produkts bzw. des Herstellungsverfahrens, wodurch diese 
Daten und Informationen unrichtig werden könnten, das Slowenische Institut für Bauwesen 
zu verständigen. Dieses wird dann entscheiden, ob diese Änderungen die europäische 
technische Zulassung und folglich die Geltung der CE-Kennzeichnung beeinflussen könnten. 
In diesem Fall wird Slowenisches Institut für Bauwesen auch darüber entscheiden, ob eine 
zusätzliche Bewertung des Produkts bzw. eine Änderung der europäischen technischen 
Zulassung  notwendig ist. 

4.2 Einbau des Dübels 

4.2.1 Planung der Verankerung 

Die Eignung des Dübels für den Verwendungszweck ist unter folgenden Voraussetzungen 
gegeben: 

Die Verankerungsplanung verrichtet ein in diesem Bereich erfahrener und verantwortlicher 
Projektant unter Berücksichtigung der Richtlinie über  europäische technische Zulassungen 
für "Stahldübel für Beton", Anhang C, Planungsmethode A für kraftkontrollierte spreizende 
Dübel. 

Bei der Planung sind nachweisbare Berechnungen und Zeichnungen unter Berücksichtigung 
der vom Dübel zu übernehmenden Belastungen zu erstellen. 

Die Position der Dübel wird in Entwurfszeichnungen eingetragen (z.B. die Position des 
Dübels hinsichtlich der Bewehrung bzw. des Tragwerkes usw.). 

4.2.2 Einbau der Dübel 

Dass der Dübel dem Verwendungszweck entspricht, wird nur im Falle angenommen, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

-  Der Dübel wird von einer entsprechend befähigten Person unter Aufsicht des 
verantwortlichen Bauleiters auf der Baustelle eingebaut. 

-  Die Bestandteile des Dübels dürfen untereinander nicht vertauscht und mit anderen 
Teilen kombiniert werden. Es werden nur die vom Hersteller gelieferten originellen 
Dübelsätze verwendet. 

-  Der Dübel wird gemäß den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Anleitungen und 
Zeichnungen unter Verwendung der in dieser europäischen technischen Zulassung 
angeführten Werkzeuge eingebaut. 

-  Vor dem Einbau des Dübels wird geprüft, ob die Klasse des Betons, worin der Dübel 
eingebaut werden soll, sich im Bereich der zulässigen Betonklassen befindet und ob 
diese Betonklasse nicht niedriger ist als die Klasse, für die der charakteristische Wert 
gegeben ist. 

-  Vor dem Einbau des Dübels wird geprüft, ob der Beton kompakt ist, das heißt, ob er 
keine erheblichen Lücken aufweist. 
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-  Vor dem Einbau des Dübels ist der nach dem Bohren übrig gebliebene Staub aus dem 
Bohrloch zu entfernen. 

-  Der Einbau des Dübels muss der Anforderung nach einer effektiven Verankerungstiefe 
gerecht werden. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die tatsächliche Dicke des zu 
befestigenden Teils nicht die für den jeweiligen Dübel geltende Maximaldicke des zu 
befestigenden Teils übertrifft.  

-  Die festgelegten Werte für den Abstand bis zum Rande des Betonelementes und 
zwischen den einzelnen Dübeln müssen ohne negative Fehlergrenzen berücksichtigt 
werden. 

-  Beim Bohren  darf die Bewehrung nicht beschädigt werden. 

-  Im Falle einer Fehlbohrung, worin kein Dübel eingebaut wird, darf eine neue Bohrung in 
einem Minimalabstand gebohrt werden, der nicht kleiner als die Tiefe der nicht 
verwendeten Bohrung ist. Wird die Fehlbohrung mit einem Mörtel von hoher Festigkeit 
ausgefüllt, so wird der Dübel nicht ausschließlich mit Zugkraft belastet (Scherspannung 
bzw. kombinierte Belastung), kann der Abstand zwischen der nicht verwendeten und der 
verwendeten Bohrung kleiner sein.  

-  Der Dübel muss mit einem entsprechenden in der Anlage 3 angegebenen Drehmoment 
angezogen werden, wobei ein geeichter Momentschlüssel zu verwenden ist. 

4.2.3 Verantwortung des Herstellers 

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass alle Daten über die Sonderbedingungen, die sich 
auf die Kapitel 1 und 2 einschließlich der in Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 erwähnten Anlagen 
und auf das Kapitel 5 beziehen, den Betroffenen übergeben werden. Diese Daten können 
mittels Vervielfältigung einiger Teile dieser europäischen technischen Zulassung erstellt 
werden. Außerdem müssen alle Daten zum Einbau des Dübels an der jeweiligen 
Verpackung des Dübels oder aus den beigelegten Gebrauchanweisungen gut ersichtlich 
sein; dabei sind graphische Darstellungen erwünscht. 

Die erforderlichen Mindestdaten sind: 

-  Bohrerdurchmesser; 

-  Durchmesser des Dübelteils mit Gewinde; 

-  maximale Dicke des zu befestigenden Teils;  

-  minimale effektive Verankerungstiefe; 

-  minimale Bohrlochtiefe; 

-  Anzugsmoment; 

-  Daten über das Einbauverfahren, einschließlich der Reinigung der Bohrung; 

-  Angabe über eventuell notwendige Sonderausrüstung für den Einbau des Dübels; 

-  Bezeichnung der hergestellten Serie. 

Alle Daten sind klar darzustellen. 

 

Leitende Fachfrau: 

Mag. univ. Dipl. Ing. Dušica Drobni�  

 Dienststelle für technische Zulassungen: 

Mag. univ. Dipl. Ing. Franc Capuder 

 
 

Das Originaldokument ist von beiden Unterzeichnern unterschrieben 
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Bezeichnung an der Muffe:                     Handelsbezeichnung: ( M  W3) 
                                                              Durchmesser des Dübels: (z.B. M12) 
Bezeichnung am Schaft des Dübels:      maximale Dicke des zu befestigenden Teils: (z.B. max. 60) 

 
hef                   effektive Verankerungstiefe 
hnom                Verankerungstiefe  
h0                   Tiefe des zylindrischen Teiles der Bohrung 
h1                   Bohrtiefe 
h                    Dicke des Betonelements 
d0                   Durchmesser des Bohrloches 
d                    Durchmesser des Dübels (Schaft des Dübels / Gewinde) 
tfix                   Dicke des zu befestigenden Teils 

Blitzanker MEA ÒÒÒÒ BA – W3 

Das Produkt und sein Verwendungszweck 

Anlage 1 

der europäischen technischen 
Zulassung 

ETA–07/0166 
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Tabelle 1:  Werkstoff 

     Bez. Bestandteil   
 des Dübels 

Werkstoff Korrosionsschutz 

1 Schaft des Dübels 
Automatenstahl, 11SMnPb30 gemäß Norm SIST 

EN 10087 bzw. gem. Norm DIN 1651 W.Nr. 1.0718 
9SMnPb28. 

2 Muffe 

kalt gewalztes Band gemäß Norm SIST EN 10130 
und SIST EN 10131 (M8 – M12), 

kalt gewalztes Band Werkstoff W.Nr. 1.4031 bzw. 
W.Nr. 1.4401 (M16) 

3 Unterlegscheibe Stahl gemäß Norm SIST EN ISO 7090  bzw. 
DIN 125 

4 Sechskantmutter Stahl gemäß Norm SIST EN ISO 8673  bzw. 
DIN 934  

Galvanisch verzinkt  
      gemäß Norm          

SIST EN ISO 4042; 
Verzinkungsdicke  

³  5mm 

 

  

Muffe für Dübel      
 M16 

Muffe für Dübel       
M8, M10 und M12  

Tabelle 2:  Abmessungen 

  M8 M10 M12 M16 

Lmin             [mm] 75 80 105 145 

Lmax             [mm] 160 235 280 370 

d                 [mm] 8 10 12 16 

dnom             [mm] 8 10 12 16 

d3               [mm] 6,0 8,0 9,3 12,6 

k                 [mm] 26 27,0 32 52,8 

b                 [mm] 5,0 6,0 4,5 7,4 

gmin             [mm] 20 25 25 40 

gmax             [mm] 70 100 100 100 

Schaft            des 
Dübels 

a                   [°]  5°10¢ 5°10¢ 5° 7° 

Muffe Ls             [mm] 12,0 12,0 14,0 31,8 

Sechskantmutter Sw            [mm] 13 17 19 24  
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Tabelle 4: Einbaudaten für Dübel 

 M8 M10 M12 M16 

Nenndurchmesser des Bohrloches                        d0    [mm] 8 10 12 16 

Bohrerdurchmesser                                               dcut £ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 

Bohrlochdurchmesser am befestigten Teil            df    [mm] 9 12 14 18 

Bohrtiefe                                                                h1 ³  [mm] 65 70 90 110 

Verankerungstiefe                                                  hnom [mm] 55 60 80 100 

Minimalstärke des Betonelements                         hmin [mm] 150 150 200 200 

Effektive Verankerungstiefe                                     hef  [mm] 41 45 62 77 

Anzugsmoment                                                       Tinst [Nm] 23 45 65 140 

Minimalstärke des befestigten Teiles                    tfix,min [mm] 10 10 10 25 

Maximalstärke des befestigten Teiles                   tfix,max [mm] 95 165 185 250 

 

 
 

 

Nur ungerissener Beton M8 M10 M12 M16 

effektive Verankerungstiefe                                     hef[mm] 
41 45 62 77 

Minimalabstand zwischen den Dübeln                  smin [mm] 50 60 70 110 

Minimalabstand zum Rand                                   cmin [mm] 60 70 85 130 
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Tabelle 5: Werte für die charakteristische Zugbelastung gemäß Planungsmethode A 

   M8 M10 M12 M16 

Der Bruch entsteht im Stah. 

Charakteristische Festigkeit NRk,s [kN] 17,1 30,6 36,2 68,2 

Partieller Sicherheitsfaktor gMs / 1,4 

 

Der Dübel wird herausgezogen, wobei die Muffe im Be ton bleibt. 

Charakteristische Festigkeit                            in 
ungerissenem Beton der Klasse C 20/25 

NRk,p [kN] 6 16 16 

g2 / 1,0 1,2 
Partieller Sicherheitsfaktor 

gMp
1) / 1,5 1,8 

Erhöhungsfaktor für NRk,p                            y C 
in ungerissenem Beton  

C30/37 
C40/50 
C50/60 

/ 
1,22 
1,41 
1,55 

/2) 

1,00 
1,00 
1,00 

 

Der Bruch entsteht im Beton; es bilden sich ein Bet onkonus und                                                           
ein Riss im Beton über die gesamte Höhe des Betonel ementes. 

Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 41 45 62 77 

scr,N [mm] 123 135 186 231 Charakteristischer Wert  für den            
Abstand zwischen den Dübeln scr,p [mm] 246 270 372 462 

ccr,N [mm] 61 67 93 115 Charakteristischer Wert  für den               
Abstand zum Rande des Betonelementes ccr,p [mm] 123 135 186 231 

g2 / 1,0 1,2 Partieller Sicherheitsfaktor 

gMc = gSp
1) / 1,5 1,8 

1) Gültig falls es keinen national festgelegten Wert gibt. 
2) Die Zerstörung wegen des Herausziehens des Dübels bei Betonbruch ist nicht entscheidend. 

Tabelle 6: Verschiebungen unter Einwirkung der Zugbelastung 

 M8 M10 M12 M16 

Zugbelastung in ungerissenem Beton der Klasse                    C 
20/25     [kN] 2,9 6,0 6,3 6,3 

dN0 [mm] 0,03 0,06 0,08 0,14  

dN¥  [mm] 0,06 0,06 0,08 0,14 

Zugbelastung in ungerissenem Beton der Klasse                    C 
50/60 [kN] 4,5 9,4 6,3 6,3 

dN0 [mm] 0,06 0,19 0,07 0,17  

dN¥  [mm] 0,35 0,35 0,35 0,35  
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Tabelle 7: Werte für die charakteristische Scherbelastung gemäß Planungsmethode A 

   M8 M10 M12 M16 

Scherbruch im Stahl ohne Berücksichtigung des Hebel s 

Charakteristische Festigkeit VRk,s [kN] 11,4 18,1 23,0 41,6 

Partieller Sicherheitsfaktor gMs
1) / 1,5 

 

Scherbruch im Stahl mit Berücksichtigung des Hebels  

Charakteristische Festigkeit                            in 
ungerissenem Beton der Klasse C 20/25 

MRk,s [Nm] 15,1 36,3 50,0 130,9 

Partieller Sicherheitsfaktor gMs
1) / 1,5 

 

Scherbruch im Beton - Zerstörung des Betons am Dübe l 

Faktor in der Gleichung (5.6) in ETAG,  Anhang 
C, § 5.2.3.3. 

k / 1,0 2,0 

Partieller Sicherheitsfaktor gMc 
1) / 1,5 1,8 1,8 1,8 

 

Scherbruch im Beton - Zerstörung des Betons an der Ecke 

Effektive Dübellänge unter Scherbelastung lf [mm] 41 45 62 77 

Dübeldurchmesser d [mm] 8 10 12 16 

Partieller Sicherheitsfaktor gMc 
1) / 1,5 1,8 1,8 1,8 

1) Gültig falls es keinen national festgelegten Wert gibt. 

 

Tabelle 8: Verschiebungen unter Einwirkung der Scherbelastung 

 M8 M10 M12 M16 

Scherbelastung im Beton der Klasse                       C20/25 
und C50/60 

 
[kN] 5,4 8,6 10,9 19,8 

 dN0 [mm] 3,0 3,7 3,5 2,3 

 dN¥  [mm] 4,5 5,6 5,3 3,5  
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